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und Vieles gesetzt — aber treu kann jeder sein, und niemand soll sein
Pfund im Schweißtuch vergraben. Auf den Grabstein eines Menschen
kann man darum keine herrlichere Grabschrift schreiben als die: „Du
bist über wenigem getreu gewesen, gehe ein zu deines Herrn Freude!"

11. pflichten des Staatsbürgers.
Nach F. Marcinowski und E. Fromme!, Bürgerrecht und Bürgertugend.

Wo sich das Zusammenleben von Menschen über die Familien¬
gemeinschaft hinaus ausdehnt, muß eine feste, dauernde Verbindung ge¬
schaffen werden, um den friedlichen und gedeihlichen Verkehr in diesem
größeren Kreise zu ermöglichen. Dieser Zweck ist nur dadurch zu er¬
reichen, daß die Mitglieder dieser Gemeinschaft das ausschließliche
Streben nach eigener Wohlfahrt soweit einschränken, daß sie, ohne in
Widerstreit mit den übrigen Genossen zu geraten, nebeneinander und
miteinander bestehen können. Diese Beschränkung der eigenen Freiheit
wird dadurch ausgeglichen, daß die Beschaffung der Lebensbedürfnisse
erleichtert wird und die vereinigten Genossen besser und wirksamer im
stände sind, jede Gewalttätigkeit abzuwehren, mag dieselbe von außen
kommen oder innerhalb des Kreises hervortreten. Diese unter den
Menschen zum gegenseitigen Nutzen und zur gegenseitigen Verteidigung
und Regelung der Rechte aller gebildete Vereinigung ist der Staat.

Die Glieder desselben nennen sich Bürger, und deren Gesamtheit
bildet das Staatswesen, das Volk. Dadurch, daß jeder Bürger etwas
von seinen Rechten, einen Teil seiner Macht dem Staate abgibt, erhält
dieser eine nachdrückliche Macht, die öffentliche Gewalt, die Staats¬
gewalt. Diese wird ausgeübt durch die Staatsregierung, welche
sich zur Ausführung der Staatszwecke ihrer Organe, der Beamten,
bedient. Sie ist dazu berufen, die Gesellschaft gegen die äußeren Feinde
und die Feinde der Gesellschaftsordnung zu schützen und im Staats¬
leben einen Zustand herzustellen und zu erhalten, welcher den Frieden,
die freie Tätigkeit, die Achtung vor allen Rechten und die Wohlfahrt
aller Staatsangehörigen begründet und aufrecht erhält. Das ge¬
regelte Staatsleben besteht in der Vereinigung der Ordnung
mit der Freiheit. Es geht davon aus, daß jeder Bürger seinen
Mitbürgern dieselben Rechte und Vorzüge einräumt, welche er für sich
in Anspruch nimmt. Die wahre Freiheit liegt eben in der Befreiung
von der Willkür. Die Willkür wird aber dadurch ausgeschlossen, daß
sich die Staatsbürger dem Gesetz unterwerfen, die Freiheit ihrer Mit¬
bürger achten, die durch das Gesetz geregelten Rechte derselben würdigen.
Nur unter dieser Voraussetzung ist die Möglichkeit ungestörter Ent-


